
Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Vitra 
Collections AG 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Gemein
schaftsmarke Nr. 2 298 420 für nichtig zu erklären. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Eingetragene Gemeinschaftsmarke, deren Nichtigerklärung beantragt 
wurde: Dreidimensionale Bildmarke, die den „Alu chair“ zum 
Gegenstand hat (Anmeldung Nr. 2 298 420) für Waren in 
Klasse 20. 

Inhaberin der Gemeinschaftsmarke: Vitra Collections AG. 

Antragstellerin im Nichtigkeitsverfahren: Klägerin. 

Begründung des Antrags auf Nichtigerklärung: Verstoß gegen Art. 7 
Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Verordnung Nr. 207/2009. Die 
Klägerin vertritt ferner die Ansicht, dass die Marke für nichtig zu 
erklären sei, weil mit ihrer Eintragung bezweckt sei, sie vom 
Markt für gemeinfreie Gegenstände auszuschließen, und diese 
Anmeldung deshalb bösgläubig eingereicht worden sei. 

Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung: Zurückweisung des 
Nichtigkeitsantrags. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der 
Beschwerde. 

Klagegründe: Unrichtige Auslegung und Anwendung von Art. 7 
Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii und Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der 
Verordnung Nr. 207/2009. 

Klage, eingereicht am 17. März 2011 — Cofra/HABM — 
O2 (can do) 

(Rechtssache T-162/11) 

(2011/C 139/51) 

Sprache der Klageschrift: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte Parteien 

Klägerin: Cofra Holding AG (Zug, Schweiz) (Prozessbevollmäch
tigte: Rechtsanwälte K.-U. Jonas und J. Bogatz) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: O2 Hol
dings Ltd (Slough, Vereinigtes Königreich) 

Anträge 

— Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 10. Januar 2011 in der Sache 
R 242/2009-4 aufzuheben; 

— der Beklagten und gegebenenfalls der weiteren Beteiligten 
die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: O2 Holdings Ltd. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „can do“ für Waren 
und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 35, 36, 38 und 43. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Klägerin. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Wortmarke „CANDA“ für Waren der Klasse 25. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Zurückweisung des 
Widerspruchs. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der 
Beschwerde. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 15 und Art. 42 Abs. 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 ( 1 ) sowie gegen Regel 22 der 
Verordnung (EG) Nr. 2868/95 ( 2 ), da die Beschwerdekammer 
bei Beurteilung des Nachweises der rechtserhaltenden Benutzung 
zu enge Maßstäbe angesetzt und die besondere Vertriebssitua
tion im Unternehmen der Klägerin nicht ausreichend berück
sichtigt habe. Ferner Verstoß gegen Art. 76 Abs. 2 der Verord
nung (EG) Nr. 207/2009, da die Beschwerdekammer zu Un
recht verschiedene, zum Nachweis der rechtserhaltenden Benut
zung der Widerspruchsmarke vorgelegte Unterlagen nicht be
rücksichtigt habe. Schließlich Verstoß gegen Art. 75 Satz 2 
der Verordnung (EG) Nr. 207/2009, da die Beschwerdekammer 
die Klägerin nicht davon in Kenntnis gesetzt habe, dass sie die 
vorgelegten Benutzungsnachweise als nicht ausreichend ansehe 
und der Klägerin nicht die Möglichkeit eingeräumt habe, im 
Rahmen einer mündlichen Verhandlung weitere Nachweise zu 
erbringen. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 
über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1). 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 
1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates 
über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1995, L 303, S. 1). 

Klage, eingereicht am 17. März 2011 — Cofra/HABM — 
O2 (can do) 

(Rechtssache T-163/11) 

(2011/C 139/52) 

Sprache der Klageschrift: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte Parteien 

Klägerin: Cofra Holding AG (Zug, Schweiz) (Prozessbevollmäch
tigte: Rechtsanwälte K.-U. Jonas und J. Bogatz)
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Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: O2 Hol
dings Ltd (Slough, Vereinigtes Königreich) 

Anträge 

— Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 10. Januar 2011 in der Sache 
R 246/2009-4 aufzuheben; 

— der Beklagten und gegebenenfalls der weiteren Beteiligten 
die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: O2 Holdings Ltd. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „can do“ für Waren 
und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 35, 36, 38 und 43. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Klägerin. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Nationale Bildmarke, die das Wortelement „CANDA“ ent
hält, für Waren der Klasse 25. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Zurückweisung des 
Widerspruchs. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der 
Beschwerde. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 15 und Art. 42 Abs. 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 ( 1 ) sowie gegen Regel 22 der 
Verordnung (EG) Nr. 2868/95 ( 2 ), da die Beschwerdekammer 
bei Beurteilung des Nachweises der rechtserhaltenden Benutzung 
zu enge Maßstäbe angesetzt und die besondere Vertriebssitua
tion im Unternehmen der Klägerin nicht ausreichend berück
sichtigt habe. Ferner Verstoß gegen Art. 76 Abs. 2 der Verord
nung (EG) Nr. 207/2009, da die Beschwerdekammer zu Un
recht verschiedene, zum Nachweis der rechtserhaltenden Benut
zung der Widerspruchsmarke vorgelegte Unterlagen nicht be
rücksichtigt habe. Schließlich Verstoß gegen Art. 75 Satz 2 
der Verordnung (EG) Nr. 207/2009, da die Beschwerdekammer 
die Klägerin nicht davon in Kenntnis gesetzt habe, dass sie die 
vorgelegten Benutzungsnachweise als nicht ausreichend ansehe 
und der Klägerin nicht die Möglichkeit eingeräumt habe, im 
Rahmen einer mündlichen Verhandlung weitere Nachweise zu 
erbringen. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 
über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1). 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 
1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates 
über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1995, L 303, S. 1). 

Klage, eingereicht am 18. März 2011 — Modelo Continente 
Hipermercados/Kommission 

(Rechtssache T-174/11) 

(2011/C 139/53) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Parteien 

Klägerin: Modelo Continente Hipermercados, SA — Zweignie
derlassung in Spanien (Alcorcón, Spanien) (Prozessbevollmäch
tigte: Rechtsanwälte J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. 
Muñoz de Juan und R. Calvo Salinero) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— das Vorbringen in der Klage für zulässig und begründet zu 
erklären und daher Art. 1 Abs. 1 der angefochtenen Ent
scheidung für nichtig zu erklären, soweit darin festgestellt 
wird, dass Art. 12 Abs. 5 TRLIS (Texto Refundido de la Ley 
sobre el Impuesto de Sociedades) (Körperschaftsteuergesetz) 
Merkmale einer staatlichen Beihilfe aufweist; 

— hilfsweise, Art. 1 Abs. 1 der angefochtenen Entscheidung für 
nichtig zu erklären, soweit darin festgestellt wird, dass Art. 
12 Abs. 5 TRLIS, wenn er auf Beteiligungserwerbe ange
wandt wird, die zu einer Kontrollübernahme führen, Merk
male einer staatlichen Beihilfe aufweist; 

— weiter hilfsweise, die angefochtene Entscheidung wegen ei
nes wesentlichen Verfahrensmangels für nichtig zu erklären, 
und 

— der Kommission die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die vorliegende Klage ist gegen die Entscheidung der Kommis
sion vom 28. Oktober 2009 über die steuerliche Abschreibung 
des finanziellen Geschäfts- oder Firmenwerts bei Erwerb 
von Beteiligungen an ausländischen Unternehmen C 45/07 
(ex NN 51/07, ex CP 9/07) in Spanien (ABl. vom 11. Januar 
2011, L 7, S. 48) gerichtet. 

Zur Stützung der Klage macht die Klägerin drei Klagegründe 
geltend. 

1. Erster Klagegrund: Verstoß gegen Art. 107 Abs. 1 AEUV, 
soweit die Maßnahme als staatliche Beihilfe angesehen werde 

— Die Kommission habe nicht nachgewiesen, dass durch 
die streitige steuerliche Maßnahme „bestimmte Unterneh
men oder Produktionszweige“ begünstigt würden. Sie 
beschränke sich auf die Feststellung, dass die Maßnahme 
selektiv sei, weil sie nur für den Erwerb von Beteiligun
gen an ausländischen Gesellschaften, nicht aber an in
ländischen Gesellschaften gelte. Diese Begründung sei 
fehlerhaft und zirkulär. Der Umstand, dass die geprüfte 
Maßnahme — wie jede andere steuerliche Maßnahme — 
nur bei Erfüllung bestimmter objektiver Voraussetzungen 
gelte, mache aus ihr weder in rechtlicher noch in tat
sächlicher Hinsicht eine selektive Maßnahme. Nach der 
Argumentation der Kommission wäre prima facie jede 
Steuernorm als selektiv anzusehen.
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